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Das Bündnis für GUTE PFLEGE hat seine Wahlprüfsteine zur Pflege alter Menschen an alle im Bundestag vertretenen Parteien verschickt. Die Antworten 

dieser Parteien sowie der Piratenpartei Deutschland, die die Wahlprüfsteine beim Bündnis angefordert hatte, sehen Sie in der folgenden Übersicht: 

Thema: Pflegebedürftige 

Frage 1: Teilhaberecht älterer und pflegebedürftiger Menschen  

Teilhaberecht älterer und pflegebedürftiger Menschen In Deutschland (z. B. im Grundgesetz) wie auch auf internationaler Ebene (zuletzt in der UN-

Behindertenrechtskonvention) ist gesetzlich festgeschrieben, dass pflegebedürftige Menschen ein Teilhaberecht haben und einfordern können – 

unabhängig ihrer kulturellen Herkunft, ihrer Religion und Weltanschauung, ihrer sexuellen Identität oder ihrem Bildungshintergrund. Dieses Teilhaberecht 

wird in Deutschland noch nicht umgesetzt; weder werden pflegebedürftige Menschen finanziell ausreichend ausgestattet, noch haben sie ein 

uneingeschränktes Wahlrecht bezüglich der von ihnen präferierten Pflege -, Wohn- und Lebensform. 

Wie werden Sie sich für die Teilhaberechte Pflegebedürftiger einsetzen? 
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Auch in Zukunft muss die 
pflegerische Versorgung 
so weiterentwickelt wer-
den, dass das Recht auf 
eine würdevolle Pflege 
und Betreuung verlässlich 
eingelöst werden kann. 
CDU und CSU möchten, 
dass pflegebedürftige 
Menschen durch die 
Pflegeversicherung 
selbstständig und selbst-
bestimmt leben und – so 
weit wie möglich – am 
gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können. Ziel ist 
es daher, ein hohes Ni-
veau der Pflegeleistung 
sicherzustellen und 
gleichzeitig einen stei-
genden Zuzahlungsbe-
darf zu Lasten der Pfle-

Wir wollen 
Pflegebedürftigkeit 
vermeiden, die Pflege 
verbessern und für die 
Zukunft sicherstellen. 
Dafür muss die gesamte 
Gesellschaft auf das 
Älterwerden vorbereitet 
werden. Wir wollen 
Selbstbestimmung und 
Teilhabe bis ins hohe 
Alter ermöglichen: Dazu 
müssen die Bedingungen 
verbessert werden, um 
auch bei Pflege weiter in 
den eigenen vier Wänden 
wohnen zu können. Dafür 
wollen wir die 
verschiedenen Angebote 
vor Ort ausbauen und 
besser vernetzen, die 
Leistungen der 

Die Leistungen der Pfle-
geabsicherung sind so 
auszugestalten, dass 
allen Menschen tatsäch-
lich ermöglicht wird, 
selbstbestimmt zu ent-
scheiden, ob sie ambu-
lante, teilstationäre oder 
stationäre Pflege- oder 
Assistenzleistungen in 
Anspruch nehmen wollen. 
Gute Pflege darf nicht 
von den eigenen finanzi-
ellen Möglichkeiten ab-
hängig sein. Wir sehen 
Pflege als Teil der gesell-
schaftlichen Daseinsvor-
sorge. Perspektivisch 
müssen sich Pflege und 
Assistenz am individuel-
len Bedarf des betroffe-
nen Menschen orientie-

Es gibt in verschiedenen 
Bereichen unserer 
Gesellschaft Diskrimi-
nierungstatbestände – 
aufgrund des Alters, des 
Gesundheitszustandes, 
der Behinderung. Wir 
müssen diese 
systemische und 
systematische 
Ausgrenzung von 
Menschen angehen, 
damit eine wesentliche 
Grundlage für Teilhabe 
geschaffen wird. 
Menschen mit 
Pflegebedarf kommt ohne 
Frage ein Teilhaberecht 
zu. Dies zu beachten ist 
elementar für die nächste 
Pflegereform und die 
Einführung eines neuen 

Größtmögliche Freiheit 
sowie ein höchstmögli-
ches Maß an Eigenver-
antwortung für jeden ein-
zelnen Menschen sind 
Kern liberaler Politik. In-
klusion steht für die voll-
ständige Teilhabe an 
allen Bereichen des Le-
bens – dies ist ein Haupt-
ziel jeder demokratischen 
und liberalen Ge-
sellschaft. Mit dem Antrag 
„Für eine umfassende 
Umsetzung der UN-
Behindertenrechts-
konvention – Nationaler 
Aktionsplan als Leitlinie“ 
(Drs. 17/4862) haben die 
Koalitionsfraktionen den 
Weg für die Umsetzung 
der UN- BRK aufgezeigt. 

Die PIRATEN setzen sich 
für die größtmögliche 
gesellschaftliche Teilhabe 
aller Menschen in unse-
rem Land ein. Deshalb 
sehen wir auch die Not-
wendigkeit einer Stärkung 
und eines Ausbaus der 
pflegerischen Versorgung 
in unserer Gesellschaft 
mit dem Ziel, die Mög-
lichkeiten älterer und 
körperlich oder geistig 
eingeschränkter Men-
schen zur Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben 
zu verbessern. Im Lan-
desverband Hessen set-
zen wir uns zudem dafür 
ein, eine kreative Ent-
wicklung neuer Versor-
gungs- und Betreuungs-
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gebedürftigen, ihrer An-
gehörigen und der Sozi-
alhilfeträger zu ver-
hindern. CDU und CSU 
verstehen Pflege als ei-
nen wichtigen Dienst am 
Mitmenschen. Wir wis-
sen, dass insbesondere 
Zeit für die persönliche 
Ansprache und Zuwen-
dung notwendig ist. 
 

Pflegeversicherung 
passgenauer 
ausgestalten und 
Angehörige besser 
unterstützen. Gute Pflege 
muss für alle bezahlbar 
sein und die Arbeit in der 
Pflege muss gut bezahlt 
sein. Die Reform der 
Pflege ist mehr als nur 
die Reform der Pflege-
versicherung. Wir werden 
zügig eine umfassende 
Pflege-reform einleiten. 
Eine echte Pflegereform 
beginnt für uns zuallererst 
mit einer Neuausrichtung 
des Leitbilds der Pflege: 
Es geht darum, ihre 
Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben weiter 
zu ermöglichen. Dabei 
hat die Vermeidung von 
Pflegebedürftigkeit 
Vorrang – wir werden den 
Anspruch auf Prävention 
und Rehabilitation vor 
und bei Pflege bei den 
Leistungen und dem 
Zusammenwirken der 
Sozialversicherungs-
träger stärken. Menschen 
wollen in Würde und 
möglichst in ihrer 
gewohnten Umgebung alt 
werden. Deshalb wollen 
wir die Pflege verbessern 
und für die 
nachfolgendenden 
Generationen 

ren – die Teilkostende-
ckung muss überwunden 
werden. Menschen mit 
Pflegebedarf stehen unter 
dem Schutz der UN-Kon-
vention über die Rechte 
von Menschen mit Behin-
derungen, die seit dem 
2009 in Deutschland gilt. 
DIE LINKE hat eigene 
Vorschläge vorgelegt. Wir 
fordern in unserem An-
trag zu einem Teilhabesi-
cherungsgesetz (BT-Drs. 
17/7889) inklusive Struk-
turen, umfassende Barri-
erefreiheit und einkom-
mens- und vermögens-
unabhängige Leistungen, 
um Menschen mit Behin-
derungen gemäß der UN-
Behindertenrechtskon-
vention die volle Teilhabe 
am gesamtgesellschaftli-
chen Leben zu garan-
tieren. Die zentrale For-
derung in diesem Zu-
sammenhang lautet, den 
Anspruch auf bedarfsge-
rechte, einkommens- und 
vermögensunabhängige 
persönliche Assistenz in 
jeder Lebenslage und -
phase sowie in jedem 
gesellschaftlichen Be-
reich festzuschreiben. 
Teilhabeleistungen soll-
ten sich aus einer Pau-
schale und/oder Perso-
nal- und Sachkosten (z.B. 

Pflegebegriffs, die 
ebenso mit der 
Eingliederungshilfereform 
harmonisiert werden 
muss. Hierbei möchten 
wir ein Teilhabeleistungs-
gesetz auf den Weg 
bringen, bei dem die 
Unterstützungs-
leistungen aus der 
Sozialhilfe gelöst werden 
und der Kostenvorbehalt 
sowie die Einkommens- 
und Vermögensabhängig-
keit gestrichen werden. 
Wir treten auch dafür ein, 
dass der Bund sich im 
Rahmen der 
gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung an den 
Kosten für die 
Eingliederungshilfe 
beteiligt. Bedingung dafür 
ist, dass sich die 
Strukturen so verändern, 
dass sich die Leistungen 
in erster Linie an den 
Bedarfen der Personen 
orientieren, die sie 
benötigen. Unsere 
Erwartungen sind, dass 
es im Zuge der beiden 
Reformen zu einer 
Klärung der Schnittstelle 
zwischen Leistungen zur 
Teilhabe und Pflege 
kommt. 

 

Forderungen nach mehr 
Selbstbestimmung und 
Barrierefreiheit stehen im 
Mittelpunkt. So müssen 
etwa Wohngebäude, 
Wohnumfeld und Infra-
struktur in den Quartieren 
an die Bedürfnisse von 
älteren Menschen und 
Menschen mit Behinde-
rung angepasst werden, 
damit sie in ihrem Zu-
hause möglichst lange 
selbständig wohnen kön-
nen. Zentrale Projekte 
der nächsten Legislatur-
periode werden sowohl 
die Reform der Eingliede-
rungshilfe als auch die 
Umsetzung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbe-
griffes sein. Dabei wer-
den vor allem auch die 
Teilhaberechte älterer, 
pflegebedürftiger und von 
Menschen mit Behinde-
rung im Mittelpunkt ste-
hen. 
 

formen, die über die klas-
sischen Formen der 
häuslichen Pflege oder 
Heimpflege hinausgehen 
und die Erreichung des 
oben genannten Zieles zu 
fördern. Dazu befürwor-
ten wir die Entwicklung 
von lokalen und kommu-
nalen "Pflegeentwick-
lungs- konzepten" unter 
Einbeziehung betroffener 
Patienten und Angehöri-
ger sowie der ansässigen 
Pflegedienste und Ein-
richtungen. Die Piraten-
partei setzt sich dafür ein, 
dass die Finanzierung 
solcher neuer Pfle-
gekonzepte durch die 
Regelungen des SGB XI 
ermöglicht wird. 
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sicherstellen. Ob sich in 
Deutschland künftig eine 
strukturelle Zwei-Klassen-
Pflege oder ein 
würdevolles Altern 
unabhängig von der 
sozialen Situation 
entwickelt, hängt davon 
ab, ob wir die Pflege 
insgesamt – nicht nur die 
Pflegeversicherung – 
sozial gerecht weiter-
entwickeln.  

Hilfsmittel) zusammen-
setzen. Die gesetzliche 
Verankerung der Rege-
lungen des Teilhabesi-
cherungsgesetzes sollte 
im SGB IX erfolgen. Die 
Normen zur Eingliede-
rungshilfe sind dazu aus 
dem SGB XII herauszulö-
sen, den modernen An-
forderungen der UN-
Behindertenrechts-
konvention anzupassen 
und ins SGB IX zu über-
führen. Das Teilhabesi-
cherungsgesetz soll 
durch die Versorgungs-
ämter oder neu zu schaf-
fende Teilhabeämter aus-
geführt werden. Diese 
sollen die Ansprüche und 
Bedarfe nach bundesweit 
einheitlichen Kriterien 
feststellen sowie die Leis-
tungen aus einer Hand 
gewähren. Eine reibungs-
lose und personenorien-
tierte Leistungserbrin-
gung bedarf einer flä-
chendeckenden, sozial 
und inklusiv ausgestalte-
ten Infrastruktur. Be-
stehende Strukturen und 
Leistungen werden in 
diesem Sinne weiter aus-
gebaut. Eine beitrags-
freie, unabhängige und 
wohnortnahe Beratung 
muss Teil des Anspruchs 
sein. DIE LINKE ist die 
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einzige politische Kraft, 
die solch ein Konzept in 
der jetzigen Wahlperiode 
vorgelegt hat und wird 
sich auch zukünftig für 
dessen Umsetzung ein-
setzen. 

Frage 2: Gute Pflege darf nicht vom Geldbeutel abhängen! 

Die Finanzierung der Pflege muss solidarisch getragen werden. Die soziale Pflegeversicherung ist dauerhaft auf eine solide finanzielle Grundlage zu 

stellen. Dafür müssen die Pflegeleistungen dynamisiert1 werden. Das Pflegerisiko muss auch für Menschen mit geringem Einkommen abgesichert sein. 

Eine weitere Privatisierung von Pflegerisiken durch Einführung einer privaten Pflegezusatzversicherung ist der falsche Weg. Vielmehr müssen neue Wege 

in der Pflege eingeleitet werden, um Diskriminierungen gegenüber eines großen Teils Pflegebedürftiger hinsichtlich Zugang und Leistungen der 

Pflegeversicherung zu überwinden. 

Welches Finanzierungssystem kann nach Ihrer Meinung sicherstellen, dass alle entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit einbezogen 

und damit die Lasten gerecht verteilt und die Beitragsbemessungsgrenze verbreitert wird? Wie setzen Sie sich für die Anpassung der 

Leistungen (Dynamisierung) ein? 
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Die von CDU und CSU 
1995 eingeführte Pfle-
geversicherung hat sich 
bewährt. In dieser Le-
gislaturperiode haben wir 
das Volumen der gesetz-
lichen Pflegeversicherung 
von 21 Milliarden Euro um 
nochmals fünf Prozent 
angehoben und damit ge-

Die Bürgerversicherung 
wird als Krankenvoll- und 
Pflegeversicherung für 
alle Bürgerinnen und 
Bürger eingeführt. Dazu 
werden wir für alle 
Kassen, die an der 
Bürgerversicherung in 
Gesundheit und Pflege 
teilnehmen, einen 

Die Pflegeversicherung ist 
chronisch unterfinanziert. 
Eine grundlegende und 
umfassende Reform ist 
längst überfällig, damit die 
Pflege nicht vor die Wand 
gefahren wird. (Vgl. 
Antrag DIE LINKE „ 
Pflege tatsächlich neu 
ausrichten – Ein Leben in 

Wir brauchen eine 
solidarische und 
paritätische Finanzierung 
der Pflege. Um eine 
Reform der 
Pflegeversicherungsfinan
zierung kommen wir nicht 
herum. Den sich 
verändernden 
Einkommensverhältnissen 

Die Pflegeversicherung ist 
ein Teilleistungssystem, 
das Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen dabei 
un-terstützt, die verant-
wortungsvolle Aufgabe 
der pflegerischen Versor-
gung zu bewältigen. Es ist 
im politischen Raum aber 
unbestritten, dass die 

Die PIRATEN setzen sich 
für eine ausreichende 
Finanzierung von Pflege-
leistungen ein. Diese ist 
so zu gestalten, dass in 
Pflegeeinrichtungen sowie 
in der häuslichen Pflege 
genügend qualifiziertes 
Pflegepersonal eingesetzt 
werden kann, um den An-

                                                 
1 Gemeint ist hier eine Anpassung, u.a. im Sinne von Inflationsbereinigung. Dies ist seit Bestehen der Pflegeversicherung nicht erfolgt und hat zu enormen „Kaufkraftverlusten“ der Pflege-

versicherung geführt. Dynamisierung nach § 30 SGB XI: Die Bundesregierung prüft alle drei Jahre, erstmals im Jahre 2014, Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung der Leistungen der 

Pflegeversicherung.  
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zielt und flexibel Mehrleis-
tungen gefördert. Die zu-
sätzlichen Mittel haben 
wir auf höhere Leistungen 
für Menschen mit De-
menz, pflegende Angehö-
rige und die Förderung 
von neuen Wohngruppen 
konzentriert. Darüber 
hinaus sollen ab 2015 die 
Leistungen der Pfle-
geversicherung in einem 
dreijährigen Rhythmus dy-
namisiert werden. 
Die Pflegeversicherung 
muss auch in Zukunft 
verlässlich dazu beitra-
gen, den Fall der Pflege-
bedürftigkeit abzusichern 
und eine würdevolle Pfle-
ge und Betreuung zu bie-
ten. Dafür wollen wir die 
Pflegeversicherung wei-
terentwickeln. Zugleich 
entbindet sie jedoch den 
Einzelnen nicht davon, 
seine Eigenverantwortung 
und Eigeninitiative wahr-
zunehmen. Mit der staatli-
chen Förderung einer 
privaten Pflegezu-
satzversicherung unter-
stützen wir die Menschen 
dabei, eigenverantwortlich 
für den Fall der Pflegebe-
dürftigkeit vorzusorgen. 

einheitlichen und 
solidarischen Wettbe-
werbsrahmen schaffen. 
Mit der Bürger-
versicherung halten wir an 
einem gegliederten, 
öffentlich-rechtlichen und 
selbstverwalteten 
Kassensystem als 
tragende Säule der 
gesetzlichen 
Krankenversicherung fest. 
Wir wollen es stärken. Für 
alle Neu- und bislang 
gesetzlich Versicherten 
wird die 
Bürgerversicherung 
verbindlich eingeführt. 
Menschen, die bisher 
privat versichert sind, 
können für ein Jahr 
befristet wählen, ob sie 
wechseln wollen. 
Wir wollen die Solidarität 
in der Bürgerversicherung 
zwischen den hohen und 
den niedrigen Einkommen 
stärken. Und Arbeitgeber 
sollen wieder den 
gleichen Beitrag leisten 
wie Beschäftigte, die 
tatsächliche Parität muss 
wiederhergestellt werden. 
Wir werden mehr 
Nachhaltigkeit durch die 
Einführung einer stetig 
ansteigenden 
Steuerfinanzierung 
erreichen 

Würde ermöglichen“ 
Bundestagsdrucksache 
17/9393). Wir möchten 
die soziale 
Pflegeversicherung hin zu 
einer solidarischen, 
bedarfsorientierten und 
umfassenden Ab-
sicherung des 
Pflegerisikos weiterent-
wickeln. Die Teilkasko-
finanzierung der Pflege-
versicherung billigt den 
Menschen nur einen 
Zuschuss zu den 
Pflegekosten zu, der 
insbesondere dazu dient, 
die familiäre, 
nachbarschaftliche oder 
ehrenamtliche Pflege zu 
ergänzen. Um den 
individuellen Pflege- und 
Betreuungsbedarf abzu-
decken, müssen die 
Betroffenen und ihre 
Angehörigen auf ihr 
Einkommen und 
Vermögen zurückgreifen. 
Doch vielen ist das nicht 
möglich. Immer mehr 
pflegebedürftige 
Menschen werden von 
der Sozialhilfe oder von 
der Unterstützung durch 
ihre Angehörigen 
abhängig. Verschärft wird 
der „Teilkaskocharakter“ 
der Pflegeversicherung 
dadurch, dass der 
Realwertverlust der 

in Deutschland ist dabei 
Rechnung zu tragen. 
Wurde zu früheren Zeiten 
der Großteil der 
Einkommen über 
Erwerbstätigkeit erzielt, 
spielen heute andere 
Einkommensarten, wie 
Miete, Kapitalerträge, etc. 
eine bedeutendere Rolle 
Die Art und Weise der 
Beitragserhebung der 
Gesundheits- und 
Pflegeversicherung hat 
sich aber an diese 
Entwicklungen noch nicht 
angepasst. Deshalb 
werden wir als die 
Urheber des Bürger-
versicherungskonzepts 
die Grüne Pflege-
Bürgerversicherung ein-
führen. Dazu werden wir 
alle Bürger – also auch 
Beamte, Selbständige 
und Abgeordnete – und 
alle Einkommensarten zur 
Finanzierung der 
Pflegeversicherung 
heranziehen. Die 
paritätische Finanzierung 
zwischen Arbeitgebern 
und Versicherten soll 
wieder hergestellt werden. 
Damit verbreitert sich die 
Einnahmebasis bei 
gleichzeitig stabil 
bleibenden 
Beitragssätzen.  

Pflegeversicherung ein 
Teilleistungssystem blei-
ben wird. Für eine voll-
ständige Finanzierung der 
pflegerischen Versorgung 
und Betreuung wird auch 
in Zukunft Eigenverant-
wortung übernommen 
werden müssen. Auch vor 
dem Hintergrund des 
demographischen Wan-
dels, der dazu führen 
wird, dass sich die Schere 
zwischen Einnahmen und 
Ausgaben in der Pflege-
versicherung immer wei-
ter öffnet, ist eine Ei-
genvorsorge zu empfeh-
len. Immer mehr Leis-
tungsbeziehern stehen 
immer weniger Bei-
tragszahlungen gegen-
über. Deshalb brauchen 
wir ergänzend zur um-
lagefinanzierten Pflege-
versicherung eine Stär-
kung der Kapitaldeckung. 
In der privaten Pflege-
Vorsorgeförderung haben 
wir einen ersten wichtigen 
Schritt erreicht. Diesen 
Weg wollen wir fortsetzen. 
Die FDP lehnt die Einfüh-
rung einer Bür-
gerversicherung sowohl 
bei der Gesundheits- wie 
auch bei der Pflegesiche-
rung entschieden ab. Bei 
der Bürgerversicherung 
geht es nicht um eine 

sprüchen pflegebe-
dürftiger Menschen ge-
recht zu werden. Dazu 
wollen wir eine gesell-
schaftliche Debatte ansto-
ßen, um langfristig tragba-
re und ausreichende Fi-
nanzierungskonzepte zu 
entwickeln. In dieser De-
batte sollte auch das Mo-
dell einer Zusammenfüh-
rung von Pflege- und 
Krankenversicherung in 
eine solidarische, alle 
Bürger einbeziehende 
und an den wirtschaftli-
chen Möglichkeiten aus-
gerichtete Versicherung 
diskutiert 
werden. 
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Pflegeleistungen nur 
ungenügend ausge-
glichen wurde. Grundlage 
muss eine stabile, 
gerechte und verlässliche 
Finanzierung sein. Eine 
Studie weist nach: Mit der 
solidarischen 
Bürgerinnen- und Bürger-
versicherung kann der 
Beitragssatz bei 
eingerechnetem Aus-
gleich des Realwert-
verlusts und einer 
sofortigen Erhöhung der 
Sachleistungen um 25 
Prozent dauerhaft unter 2 
Prozent gehalten werden. 
Das schafft finanzielle 
Sicherheit und Spielraum 
für eine grundlegende 
Pflegereform. Einer 
steuerfinanzierten Pflege 
erteilt die LINKE eine 
Absage, um die 
pflegerische Versorgung 
nicht zum Spielball des 
Finanzministeriums zu 
machen, wie die aktuellen 
Diskussionen um die 
Zuschüsse zum 
Gesundheitsfonds der 
gesetzlichen 
Krankenversicherung 
derzeit eindrücklich 
beweisen. 
Pflegevollkostenversicher
ung und solidarische 
Gesundheitsversicherung 
sind gemeinsam ein 

In unserer grünen Pflege-
Bürgerversicherung 
haben wir auch die 
Umsetzung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff
s berücksichtig und eine 
15prozentige 
Leistungsausweitung 
einkalkuliert. Zudem 
dynamisieren wir die 
Pflegeleistungen (zu 2/3 
gemäß der 
Lohnentwicklung und 1/3 
gemäß der Inflation), so 
dass ein Realwertverlust 
der Leistungen wirksam 
verhindert wird. Nur wenn 
die stetige Dynamisierung 
erfolgt und die Anpassung 
geldwerter Leistungen 
kann der stetige 
Werteverfall einer 
Pflegeleistung und 
dersteigende Eigenanteil 
verhindert werden. Unter 
Berücksichtigung all 
dieser Prämissen 
erfordert unsere Grüne 
Pflege-
Bürgerversicherung auch 
zukünftig immer geringere 
Beitragssätze, als sie in 
der Sozialen Pflegever-
sicherung erforderlich 
wären. Der Beitragssatz 
wäre anfangs etwa bei 
1,75% und würde bis 
maximal 3,2% im Jahr 
2055 steigen.  

bessere Versorgung der 
Patienten, sondern allein 
um die Erschließung zu-
sätzlicher Ein-
nahmequellen. Eine Aus-
weitung des Umlagesys-
tems löst nicht die künfti-
gen Herausforderungen, 
vor denen die Pflege-
versicherung angesichts 
der demografischen Ent-
wicklung steht. 
Mit dem Pflege-
Neuausrichtungsgesetz 
haben wir Anfang 2013 
die Leistungen der Pfle-
geversicherung verbes-
sert. Darüber hinaus wird 
die Bundesregierung re-
gelmäßig alle drei Jahre, 
erstmals im Jahr 2014, 
die Notwendigkeit und 
Höhe einer Anpassung 
der Leistungen der Pfle-
geversicherung prüfen. 
Durch diese Dyna-
misierung soll ge-
währleistet werden, dass 
die Pflegeleistungen an 
die Preisentwicklung an-
gepasst werden. 
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Traumpaar. Für beides 
haben wir uns in der 
letzten Legislaturperiode 
eingesetzt und werden 
dafür weiter mit unseren 
parlamentarischen und 
außerparlamentarischen 
Möglichkeiten streiten. 
Die mit fünf Euro im 
Monat geförderte private 
Pflegezusatzversicherung 
(„Pflege-Bahr“) ist zu 
stoppen. Der Einstieg in 
die Privatisierung der 
Pflegevorsorge ist 
unsozial, volkswirt-
schaftlich unsinnig und 
benachteiligt 
Geringverdienende und 
Menschen mit 
Behinderungen. Das führt 
am Ende zu einer Zwei-
Klassen-Pflege, gegen die 
wir uns entschieden 
wenden. Stattdessen ist 
die solidarische 
Finanzierung auszu-
bauen. Alle Einkommen 
und Einkommensarten 
müssen in die 
Verantwortung 
genommen werden. 
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Frage 3: Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und Neues Begutachtungsinstrument (NBA) 

Die derzeit geltende Definition von Pflegebedürftigkeit fokussiert auf körperliche Beschwerden und benachteiligt systematisch Menschen mit kognitiven 

Einschränkungen und psychischen Behinderungen. 

Was werden Sie unternehmen, um die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines neuen Begutachtungsinstruments auf 

Basis der Beiratsempfehlungen aus 2009 und 2013 schnellstmöglich umzusetzen? 

CDU/CSU SPD Die Linke Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Piraten 

CDU und CSU wissen, 
dass mit den gegenwärti-
gen Voraussetzungen für 
Pflegebedürftigkeit der 
Hilfe- und Be-
treuungsbedarf gerade 
von Menschen mit De-
menz, aber auch Men-
schen mit geistigen Be-
hinderungen und psychi-
schen Erkrankungen, 
oftmals nicht ausrei-chend 
erfasst werden kann. 
Deshalb wollen wir eine 
besser abgestufte Be-
stimmung der Pflegebe-
dürftigkeit, die den Grad 
der Selbstständigkeit der 
Betroffenen berück-
sichtigt. 
CDU und CSU werden die 
Vorschläge des Exper-
tenbeirats zur Umsetzung 
des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs prüfen und 
die Umsetzung auf den 
Weg bringen. Unsere 
Politik der Stabilisierung 
der sozialen Sicherungs-
systeme insgesamt und 
damit der Begrenzung der 

Wir wollen die 

Pflegerisiken solidarischer 

absichern und den 

verschiedenen 

Lebenslagen gerechter 

werden – vor allem bei 

Demenz. Deshalb muss 

ein neuer 

Pflegebedürftigkeits-

begriff Kernelement einer 

Pflegereform sein. Die 

Leistungen werden wir so 

differenzieren, dass sie 

den Betroffenen im 

Gegensatz zur 

Minutenpflege besser 

gerecht werden. Nach 

den Bundestagswahlen 

wird die SPD unverzüglich 

eine umfassende 

Pflegereform einleiten. 

Grundlegend dafür ist in 

den vergangenen Jahren 

sehr viel Expertise 

erarbeitet worden –nach 

wie vor gilt das Gutachten 

des Beirats zur 

Eine grundlegende und 

umfassende Reform der 

Pflegeversicherung mit 

dem Ziel, volle gesell-

schaftliche Teilhabe und 

Selbstbestimmung zu 

gewährleisten, ist längst 

überfällig. Alte Menschen 

bedürfen einer anderen 

Pflege als Kinder, Frauen 

einer anderen als Männer. 

Pflege und Assistenz sind 

kultur- und geschlechter-

sensibel auszugestalten. 

Menschen mit erheblich 

eingeschränkter Alltags-

kompetenz sind auf eine 

engmaschige Betreuung 

und Begleitung angewie-

sen. Für eine wirkliche 

Neuausrichtung ist ein 

neues Verständnis von 

Pflege erforderlich. Der 

derzeitige enge, verrich-

tungsbezogene Pflegebe-

griff ist zu überwinden. 

Pflege muss sich an den 

Der Expertenbeirat hat für 

eine Umsetzung der 

Reform einen Zeitrahmen 

von 18 Monaten 

vorgesehen. Das ist 

ambitioniert. Der 

Beiratsbericht zeigt in 

einigen Feldern, die noch 

ausstehenden 

Entscheidungen auf, die 

von der nächsten 

Bundesregierung am 

Anfang getroffen werden 

müssen. Beispielsweise 

wäre der 

Finanzierungsrahmen zu 

nennen. Dabei darf Politik 

nicht zögerlich agieren, da 

sich ansonsten der 

Reformprozess über 

einen zu langen Zeitraum 

hinzieht. Weiterhin muss 

das Neue Begutachtungs-

assessment in der breiten 

Praxis verankert werden. 

Länger als 18 Monate 

wird wahrscheinlich der 

Bei der Einführung der 
Sozialen Pflege-
versicherung war es ein 
Fehler, die Pfle-
gebedürftigkeit einzig an 
körperlichen Defiziten zu 
messen. Kognitive 
Schwächen wurden gar 
nicht berücksichtigt. So 
erhielten beispielsweise 
Demenzkranke kaum 
Mittel aus der Sozialen 
Pflegeversicherung. Das 
Pflegeneu-
ausrichtungsgesetz hat 
dafür gesorgt, dass erst-
mals in allen Pflegestufen 
Pflegegeld und Sachleis-
tungen für Demenzkranke 
gezahlt werden. 650.000 
Menschen, die bisher gar 
keine oder kaum Leistun-
gen bekom-men haben, 
sind nun besser gestellt. 
Dennoch ist grundsätzlich 
ein neuer Pflegebedürftig-
keitsbegriff notwendig. 
Der eigens dazu einberu-
fene Expertenbeirat hat 
im Sommer seinen Ab-
schlussbericht vorgelegt. 

Hierzu haben wir noch 
keine Konzepte. 
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Lohnzusatzkosten sowie 
eine moderate Erhöhung 
des Beitrags zur Pflege-
versicherung werden es in 
den nächsten Jahren 
möglich machen, diese 
Verbesserungen umzu-
setzen. 

Überprüfung des neuen 

Pflegebedürftig-

keitsbegriffs von 2009 

unter Experten als 

maßgeblich. Wir haben 

kein Erkenntnisdefizit, 

sondern ein 

Handlungsdefizit auf 

Seiten der aktuellen 

Bundesregierung. 

 

 

Menschen in ihrer je-

weiligen Gesamtheit und 

damit am Grad ihrer indi-

viduellen Selbst-

ständigkeit und indivi-

duellen Ressourcen ori-

entieren und nicht an 

ihren jeweiligen Defiziten 

sowie am Zeitfaktor der 

alltäglichen Ver-

richtungen. Der Vorschlag 

des Beirats zur Überprü-

fung des Pflege-

bedürftigkeitsbegriffs vom 

Januar 2009 (erneut 

2013) ist zügig gesetzlich 

zu verankern und umzu-

setzen. Gleichzeitig ist ein 

neues, praxistaugliches 

Begutachtungsverfahren 

einzuführen. Der neue 

Pflegebegriff und das 

neue Begutachtungs-

verfahren müssen kör-

perliche Beeinträchti-

gungen ebenso wie kogni-

tive und/oder psychische 

Einschränkungen umfas-

sen ohne die Orientierung 

an Defiziten beizubehal-

ten. Ebenso muss das 

neue Begutachtungsver-

fahren eine Methode zur 

Bestimmung der Pflege-

bedürftigkeit von Kindern 

Auf- und Umbau der 

Infrastruktur andauern, 

also von flächen-

deckenden Angeboten, 

die sich auf den Bereich 

der niedrig-schwelligen 

Betreuungs-angebote 

bezieht oder andere 

Hilfsangebote. Was für 

uns aber auch eine 

wichtige Rolle spielt, ist 

die Reform der 

Eingliederungshilfe bzw. 

deren Weiterentwicklung 

zu einem Teilhabe-

leistungsgesetz. Wir 

haben eine umfassende 

Vorstellung von Teilhabe 

und Pflege und wie man 

diese Bereiche gesetzlich 

verorten muss, um keine 

neuen Schnittstellen-

probleme zu erzeugen. 

Deshalb halten wir es 

auch für falsch, dass vom 

Gesundheitsministerium 

im März 2012 die 

Rahmen-bedingungen für 

den Prüfauftrag lauteten, 

die Umsetzung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriff

s sei unabhängig vom 

Reformprozess der 

Eingliederungshilfe zu 

beantworten.  

Die FDP wird sich dafür 
einsetzen, die darin unter-
breiteten Vorschläge 
schnellstmöglich umzu-
setzen. Das bedeutet 
konkret: 
Der neue Pflegebegriff 
soll fünf Pflegegrade statt 
der bisherigen drei Pfle-
gestufen umfassen. Dabei 
werden auch pflege-
bedürftige Menschen mit 
kognitiven Erkrankungen 
und psychischen Störun-
gen gleichberechtigt ne-
ben den vorrangig körper-
lich betroffenen einbezo-
gen. Grundlage für die 
Einstufung soll das neue 
Begutachtungsas-
sessment (NBA) sein. Es 
ist modular aufgebaut und 
misst den Grad der Selb-
stän-digkeit in den pflege-
relevanten Bereichen des 
täglichen Lebens. Die 
bisherige Beschränkung 
auf nur be-stimmte, kör-
perbezogene Verrichtun-
gen entfällt damit ebenso 
wie die vielfach kritisierte 
Minutenpflege. 
Wir setzen uns zudem für 
einen Bestandsschutz in 
Höhe des bisherigen Leis-
tungsanspruchs für Leis-
tungsbezieher ein, die bei 
formaler Überleitung ei-
nen niedrigeren Leis-
tungsbetrag als bisher 
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und Jugendlichen ent-

halten. Rehabilitations-, 

Präventions- und Hilfs-

mittelbedarfe müssen von 

der neuen Bedarfs-

ermittlung ableitbar sei 

 

erhalten würden. 

 

Frage 4: "Reha vor Pflege" 

Das Prinzip "Reha vor Pflege" muss endlich umgesetzt werden. Geriatrische (altersheilkundliche) Rehabilitation muss gefördert werden, um 

Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, bzw. ihre Verschlimmerung zu verhindern. 

Wie werden Sie sich für eine Stärkung des Grundsatzes „Reha vor Pflege“ einsetzen? 

CDU/CSU SPD Die Linke Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Piraten 

Mit zahlreichen Maß-

nahmen haben CDU und 

CSU den Grundsatz „Re-

habilitation vor Pflege“ 

gestärkt. Wir haben dafür 

gesorgt, dass die Inte-

ressen der Betroffenen in 

Fragen der Begutachtung, 

Qualitätsentwicklung und 

der Transparenz von 

Qualitätsergebnissen 

stärker berücksichtigt 

werden. Die Möglichkeit, 

Information und Beratung 

auch durch unabhängige 

Institutionen zu erhalten, 

stärkt die Position der 

Versicherten zusätzlich. 

Wir brauchen endlich die 

wirkliche Gleichstellung 

der medizinischen 

Rehabilitation mit der 

medizinischen 

Akutversorgung. 

Zugangshürden müssen 

abgebaut, Reha-Deckel 

und Reha-

Budgetbegrenzungen 

müssen beseitigt werden. 

Zur Vermeidung von 

Pflegebedürftigkeit 

brauchen wir eine 

Offensive in der 

geriatrischen 

Rehabilitation. Deshalb 

müssen die Kosten für 

diese Leistungen von den 

Der geriatrischen Reha 

kommt nach unserer 

Ansicht eine große 

Bedeutung zu. Ziel eines 

vernetzten Geriatrie-

konzeptes ist zum einen, 

vor allem im häuslichen 

Bereich alle Möglichkeiten 

auszu-schöpfen, um zu 

verhindern, dass sich 

Krankheit oder 

Pflegebedürftigkeit 

verfestigen. Zum anderen 

sollen angemessene 

Lösungen für die 

Betreuung und 

Behandlung bei Krankheit 

angeboten werden. 

Beeinträchtigungen durch 

Es muss die verquere 

Finanzierungsschnittstelle 

gelöst werden zwischen 

dem Rehabilitationsträger 

und dem Profiteur der 

Rehabilitation. Dabei gibt 

es für uns zwei 

Lösungswege:  

Entweder muss die 

Pflegeversicherung zum 

Rehaträger gemacht 

werden oder die 

Pflegeversicherung leistet 

Ausgleichszahlungen an 

die Krankenversicherung 

für geleistete Reha-

maßnahmen, die zur 

Pflegevermeidung aber 

auch zur Stabilisierung 

Deutschland braucht leis-

tungsfähige Krankenhäu-

ser und Rehabilitations-

einrichtungen für eine 

hochwertige, innovative 

und flächendeckende 

Patientenversorgung. Ge-

rade im Bereich der medi-

zinischen Rehabilitation 

setzen wir auf die verbes-

serte Umsetzung des 

Grundsatzes „Rehabilita-

tion vor Pflege“, um Pfle-

gebedürftigkeit zu vermei-

den, zu vermindern bzw. 

eine Verschlimmerung zu 

verhüten. Mit dem Pflege-

Neuausrichtungsgesetz 

haben wir die Rechte der 

Hierzu haben wir noch 

keine Konzepte 
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Pflegekassen erstattet 

werden. 

 

Krankheit und Alter sollen 

so weit gemindert 

werden, dass den 

betroffenen Menschen 

das ihnen erreichbare 

Maß an Selbstständigkeit 

erhalten bleibt und somit 

die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben 

ermöglicht wird. Bei 

einem multi-

professionellen Ansatz in 

der Geriatrie kommt der 

Pflege und der Assistenz 

eine wesentliche Rolle zu. 

Hauptziel der Pflege ist 

hierbei die Sicherung und 

der Erhalt einer möglichst 

hohen Alltagskompetenz. 

Über traditionelle 

pflegerische Aufgaben 

hinaus spielt die 

Rehabilitation mittels 

aktivierender Pflege eine 

wesentliche Rolle. Daher 

ist es aus Sicht der 

LINKEN folgerichtig, 

fachpflegerische 

Expertise zur Entwicklung 

und Umsetzung eines 

Geriatriekonzeptes 

hinzuzuziehen. 

 

des Pflegebedarfs 

beigetragen haben. Wir 

müssen uns aber auch 

überlegen, wie wir das 

Prinzip in der Praxis 

verankern, sodass die 

Reha das Tor ist, durch 

das man gehen muss, 

bevor eine Pflegebe-

dürftigkeit sich 

manifestiert. Wir sehen 

mit Besorgnis, dass viele 

und gerade ältere 

Menschen nach einem 

Krankenhausaufenthalt 

sofort in die stationäre 

Pflege übergehen. Das ist 

nicht gewollt und ist ein 

Zeichen eines fehl-

geleiteten Entlassungs-

managements. Wir wollen 

vor allem die geriatrische 

Reha deutschlandweit 

fördern, da dieser Bereich 

derzeit zu stark auf die 

Akut-geriatrie verengt 

wird. Die Strukturen der 

geriatrischen 

Rehabilitation in 

Deutschland sind zu 

fördern und zu erhalten.  

 

Pflegebedürftigen und 

ihrer Angehörigen auf 

eine gezielte Beratung 

und Information durch die 

Pflegekassen und auf 

eine nachvollziehbare und 

transparente Prüfung ei-

nes möglichen Anspruchs 

auf Leistungen zur Reha-

bilitation gestärkt. Die 

Pflegekassen sind ver-

pflichtet, Antragstellenden 

eine im Rahmen der Pfle-

gebedürftigkeits-Be-

gutachtung zu erstellende 

gesonderte Re-

habilitationsempfehlung 

zu übermitteln. Es muss 

auch schriftlich begründet 

werden, sofern keine Re-

habilitationsmaßnahme 

angezeigt ist. 

Gleichzeitig wird der Ver-

sicherte darüber infor-

miert, dass mit der Zulei-

tung einer Mitteilung über 

den Rehabilitationsbedarf 

an den zuständigen Re-

habilitationsträger ein An-

tragsverfahren auf Leis-

tungen zur medizinischen 

Rehabilitation unmittelbar 

in Gang gesetzt wird, so-

fern er in dieses Verfah-

ren einwilligt. Die Pflege-
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kassen prüfen in einem 

angemessenen zeitlichen 

Abstand - grundsätzlich 

nach drei Wochen - ob 

über den Anspruch und 

die Leistungserbringung 

entschieden wurde oder 

ob bereits Leistungen der 

Rehabilitation durchge-

führt worden sind. Sofern 

der zuständige Rehabilita-

tionsträger nicht innerhalb 

von vier Wochen nach 

Antragstellung tätig ge-

worden ist, hat die Pflege-

kasse vorläufige Leistun-

gen zur medizinischen 

Rehabilitation zu erbrin-

gen, soweit diese Leistun-

gen erforderlich sind. 

Thema: Pflegende Angehörige 

Frage 5: Stärkung der unabhängigen Pflegeberatung 

Pflegende Angehörige und andere unbezahlte Pflegepersonen spielen eine    herausragende Rolle bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen (rund 

70 Prozent aller Pflegebedürftigen werden laut Pflegestatistik 2011 in der Häuslichkeit betreut). Eine umfassende und unabhängige, möglichst zugehende 

Pflegeberatung ist ein wesentliches Instrument zur Unterstützung dieser unbezahlten Pflegepersonen - sie ist derzeit aber nicht flächendeckend gegeben 

und muss durchgreifend ausgebaut werden Dabei muss der präventive Aspekt eine größere Rolle spielen. Auch Menschen, deren Pflegebedarf unterhalb 

der Leistungen der Pflegeversicherung liegt, müssen Zugang zu Beratungsangeboten erhalten. 

Wie werden Sie sich für den Ausbau der unabhängigen Pflegeberatungsinfrastruktur einsetzen?  
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Seit dem 1. Januar 2009 

gibt es den gesetzlichen 

Anspruch auf Pflegebera-

tung. Mit dem Pflegeneu-

ausrichtungs-Gesetz wur-

de dieser Bera-

tungsanspruch noch wei-

ter verbessert. Die Pfle-

gekassen haben einen 

konkreten Termin für eine 

umfassende Beratung 

unter Nennung eines An-

sprechpartners innerhalb 

von zwei Wochen nach 

Antrag-stellung anzubie-

ten oder einen Bera-

tungsgutschein aus-

zustellen, der es dem 

Antragsteller ermöglicht, 

die Beratung durch eine 

andere qualifizierte Bera-

tungsstelle inner-halb von 

zwei Wochen zu Lasten 

der Pflegekasse in An-

spruch zu nehmen. 

Die Beratung erfolgt 

durch Pflegeberater. Die-

se werden in aller Regel 

Mitarbeiter der Pflegekas-

sen sein, die über Wissen 

aus den Bereichen des 

Sozialrechts, der Pflege 

und der Sozialarbeit ver-

fügen. Aber auch die 

Übertragung der Bera-

Wir wollen pflegenden 

Angehörigen helfen: Mit 

einer flexiblen Pflegezeit, 

die mit Rechtsanspruch 

auf Job-Rückkehr und 

Lohnersatzleistung 

ausgestattet ist, wollen 

wir Angehörigen helfen, 

die Pflegesituation zu 

gestalten. Dazu gehören 

auch der Ausbau der 

Pflegeberatung, sowie 

bessere Pflegeleistungen 

und bezahlbare Dienst-

leistungen im Haushalt, 

die die Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf weiter 

voranbringen. Unser Ziel 

ist es, die 

bedarfsgerechte 

umfassende Versorgung 

der Altershaushalte 

aufzubauen.  

Wer pflegt, darf nicht 

selbst dadurch zum 

Pflegefall werden. 

Deshalb muss auch in die 

Stärkung der 

Gesunderhaltung von 

Pflegenden investiert 

werden. Wir werden Die 

Pflegeschulung, Möglich-

keiten der Entlastung 

durch Kurz und 

Verhinderungspflege 

Aus Sicht der LINKEN ist 

die notwendige 

Infrastruktur weiter 

auszubauen, um eine 

professionelle, unab-

hängige und wohnortnahe 

Beratung, Anleitung, 

Betreuung und Super-

vision auf hohem Niveau 

flächendeckend sicher-

zustellen. Mit der 

Torpedierung der 

Pflegestützpunkte durch 

die CDU-regierten Länder 

wird deutlich, dass 

schmale Reformen nicht 

ausreichen, um die 

Situation der 

Pflegebedürftigen und 

ihrer Angehörigen 

nachhaltig zu verbessern. 

Wer es mit der Pflege 

ernst meint, muss 

Teilhabe und 

Selbstbestimmung in den 

Vordergrund stellen und 

dafür entsprechende 

Mittel bereitstellen. 

Lippenbekenntnisse, die 

über die Presse lanciert 

werden, reichen den 

Betroffenen sowohl auf 

Leistungsempfänger-, als 

auch auf 

Leistungserbringerseite 

Das Leistungsgefüge in 

der Pflegeversicherung ist 

für die Bürgerinnen und 

Bürger sehr 

unübersichtlich. So fällt es 

vielen schon schwer 

Verhinderungs- und 

Kurzzeitpflege zu 

unterscheiden. Pflege-

beratung muss also 

zuvorderst Transparenz 

erzeugen. Ein 

wesentlicher Aspekt für 

ein gelingendes 

Pflegesetting ist aber 

auch, die örtlichen 

Gegebenheiten zu 

berücksichtigen wie auch 

die persönlichen 

Umstände. Dabei muss 

ein weitreichender 

Beratungsauftrag 

bestehen, angefangen 

vom Wohnen, den 

Angeboten im Quartier bis 

zur Vernetzung von 

(nachbarschaftlichen) 

Hilfen. Dem wird die 

Pflegeberatung noch viel 

zu wenig gerecht. Wir 

wollen eine 

Pflegeberatung, die 

unabhängig und neutral 

aufgestellt ist und nicht 

von Akteuren erbracht 

Um eine möglichst früh-

zeitige Beratung der An-

tragstellenden in ihrer 

häuslichen Umgebung zu 

gewährleisten, haben die 

Pflegekassen seit Inkraft-

treten des Pflege-

Neuausrichtungsgesetzes 

innerhalb von zwei Wo-

chen einen An-

sprechpartner nebst Kon-

taktdaten sowie einen 

konkreten Termin für eine 

umfassende Beratung an-

zubieten und durch-

zuführen. Können sie das 

nicht gewährleisten, ist 

den Versicherten alterna-

tiv ein Beratungsgut-

schein zu übermitteln, der 

es den Antragstellenden 

ermöglicht, innerhalb von 

zwei Wochen die Bera-

tung durch darin benann-

te, qualifizierte und unab-

hängige Beratungsstellen 

in Anspruch zu nehmen. 

Auf Wunsch des Ver-

sicherten kann der Bera-

tungstermin auch zu ei-

nem späteren Zeitpunkt 

stattfinden. 

Hierzu haben wir noch 

keine Konzepte 
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tungsaufgabe auf Dritte 

ist möglich. 

Auch in den Pflege-

stützpunkten nehmen sich 

die Pflegeberater der 

Sorgen und Fragen von 

Hilfe- und Pflegebedürfti-

gen sowie deren Angehö-

rigen an, die über das 

vorhandene Leis-

tungsangebot beraten 

und die Betroffenen per-

sönlich begleiten. 

sowie Ansprüche auf 

Reha-Leistungen 

verbessern.  

 

nicht mehr aus. Es ist 

politischer Wille gefragt, 

den grundlegenden 

Paradigmenwechsel in 

der Pflegeversicherung 

zur Absicherung von 

Pflege/ Betreuung und 

Assistenz zu vollziehen. 

Verbunden damit ist 

demnach zu klären, worin 

der individuell 

angemessene Bedarf (an 

assistierender Pflege) 

eines Menschen besteht, 

wie die umfassende 

Teilhabe von Menschen, 

die auf Pflege und/oder 

Assistenz angewiesen 

sind, ermöglicht werden 

kann und welche 

praktikablen, 

nichtdiskriminierenden 

Erhebungs-, Verwaltungs- 

und 

Umsetzungsmodalitäten 

dafür geeignet sind. Denn 

damit ist die Frage 

verbunden, welchen Wert 

die Pflege von Menschen 

in unserer Gesellschaft 

hat. 

wird, die am 

Leistungsgeschehen 

beteiligt sind, wie 

Pflegekassen oder 

ambulante Dienste, etc. 

Dabei muss die 

Pflegeberatung auch 

qualitativ über 

entsprechende Case 

Management 

Kompetenzen verfügen. 

Die Pflegeberatung ist als 

zugehende Beratung 

auszurichten. Wir 

brauchen Berater, die von 

Anfang an die Situation 

überblicken und darüber 

hinaus auch bei der 

Organisation des 

Hilfesettings zur Seite 

stehen. 
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Frage 6: Pflege und Beruf vereinbar machen 

Nach wie vor lassen sich Berufstätigkeit und Angehörigenpflege nur unzureichend vereinbaren – dies trifft in erster Linie Frauen. Pflegezeit und 

Familienpflegezeit müssen dringend weiterentwickelt und bestehende Defizite überwunden werden. Hinsichtlich der Pflegezeit fehlt es noch immer an einer 

Lohnersatzleistung und an angemessenen Rentenansprüchen. Pflegezeit und Familienpflegezeit müssen allen berufstätigen pflegenden Angehörigen zur 

Verfügung stehen. Auch jenen, deren Angehörige trotz erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz nach derzeitigem Recht nicht erheblich pflegebedürftig 

im Sinne der Pflegeversicherung sind und darum keine Pflegestufe erhalten. Das unübersichtliche Nebeneinander von Pflegezeit- und 

Familienpflegezeitgesetz muss beendet und in ein einheitliches Gesetz überführt werden. 

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und familialer Pflege nachhaltig zu verbessern? 

CDU/CSU SPD Die Linke Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Piraten 

Den Mitgliedern der eige-

nen Familie kommt eine 

besondere Verantwortung 

und Bedeutung bei der 

Pflege und Betreuung 

ihrer Angehörigen zu. Ihr 

oft aufopferungsvoller 

Einsatz verdient Aner-

kennung und Wert-

schätzung. Deshalb ha-

ben CDU und CSU die 

Rahmenbedingungen für 

pflegende Angehörige 

weiter verbessert, bei-

spielsweise durch den 

Anspruch auf die Hälfte 

des Pflegegelds während 

einer Kurzzeit- und Ver-

hinderungspflege oder 

durch die Möglichkeit, 

Vorsorge- oder Rehabili-

tationsmaßnahmen leich-

ter in Anspruch zu neh-

Wir wollen pflegenden 

Angehörigen helfen: Mit 

einer flexiblen Pflegezeit, 

die mit Rechtsanspruch 

auf Job-Rückkehr und 

Lohnersatzleistung 

ausgestattet ist, wollen 

wir Angehörigen helfen, 

die Pflegesituation zu 

gestalten. Dazu gehören 

auch der Ausbau der 

Pflegeberatung, sowie 

bessere Pflegeleistungen 

und bezahlbare 

Dienstleistungen im 

Haushalt, die die 

Vereinbarkeit von Pflege 

und Beruf weiter 

voranbringen. Unser Ziel 

ist es, die bedarfs-

gerechte umfassende 

Versorgung der Alters-

haushalte aufzubauen.  

Pflegende Angehörige, 

zumeist Frauen, sind 

häufig körperlich, psy-

chisch und finanziell über-

lastet. Sie leiden unter der 

Mehrfachbelastung durch 

Familie, Beruf, Haushalt 

und Pflegetätigkeit, die 

mit der Zeit zu Verlust der 

Berufstätigkeit, sozialer 

Isolation, Vereinsamung 

und Überforderung führt. 

Folgen sind unter ande-

rem auch ein geringeres 

Einkommen, Arbeits-

losengeld II und eine 

verminderte Rente. Aus 

Sicht DER LINKEN ist die 

Leistungsanhebung der 

Pflegeversicherung unab-

dingbar zur Verbesserung 

der ambulanten Pflege, 

damit Angehörige auf 

Wir benötigen nicht nur 

eine Maßnahme sondern 

viele Bausteine, die Teil 

einer Entlastungsoffensi-

ve sind. Was wir nicht 

wollen, ist, dass Ar-

beitnehmer/Innen ihre 

Berufstätigkeit für die 

Pflege aufgeben müssen. 

Wir werden die bestehen-

den Pflegezeitregelungen 

flexibilisieren in Hinblick 

auf ihre zeitlichen Ein-

schränkungen. Weiterhin 

werden wir eine grüne 

Pflegezeit einführen. Die 

maximal dreimonatige 

Pflegezeit dient vorrangig 

der Organisation der not-

wendig gewordenen Pfle-

ge oder der Übernahme 

einer Sterbebegleitung. 

Die Pflegezeit geht mit 

Die demografische Ent-

wicklung in Deutschland 

zwingt dazu, den Blick in 

die Zukunft und auf die 

Pflege alter Menschen zu 

richten. Die Pflege von 

Angehörigen wird eine 

zentrale Aufgabe der 

Gesellschaft und ein be-

sonderes Familienthema 

sein. 

Das Pflegezeitgesetz 

sieht zwei Instrumente zur 

Arbeitszeitregelung für 

Arbeitnehmer mit Pflege-

aufgaben vor. Bei der 

kurzzeitigen Arbeitsver-

hinderung haben Be-

schäftigte das Recht, der 

Arbeit bis zu 10 Ar-

beitstage fern zu bleiben, 

um die Pflege für ihre 

Angehörigen zu organi-

Wir setzen uns für ein 

Bedingungsloses Grund-

einkommen ein, welches 

es ermöglicht, einen Teil 

seiner ursprünglich auf 

Erwerbsarbeit ausge-

richteten Zeit für die Pfle-

ge von Angehörigen ohne 

finanziellen Verlust zu 

nutzen. 

Bis zu dessen Einführung 

fordern wir Arbeitszeitmo-

delle, die es mit Vor- und 

Nacharbeitermöglichen, 

zeitlich flexibel auch län-

gere Zeit aus dem Beruf 

auszuscheiden oder ge-

ringere Stundenzahlen zu 

absolvieren. 
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men. Auch werden pfle-

gende Angehörige für ihr 

eigenes Alter noch besser 

abgesichert, in dem bei 

gleichzeitiger Pflege von 

zwei oder mehr Pflegebe-

dürftigen die rentenrecht-

lich wirksamen Zeiten zu-

sammengezählt werden. 

Auch die Möglichkeit für 

Arbeitnehmer, Familien-

angehörige zu Hause zu 

pflegen, haben CDU und 

CSU verbessert. Heute 

findet über 70 Prozent der 

Pflege zu Hause in der 

Familie statt. Wir werden 

auch in Zukunft die Ver-

einbarkeit von Pflege und 

Beruf fördern und die 

Bereitschaft von Unter-

nehmen, sich an Pro-

grammen zur Ver-

einbarkeit von Pflege und 

Beruf zu beteiligen, weiter 

stärken. 

Wer pflegt, darf nicht 

selbst dadurch zum 

Pflegefall werden. 

Deshalb muss auch in die 

Stärkung der 

Gesunderhaltung von 

Pflegenden investiert 

werden. Wir werden Die 

Pflegeschulung, 

Möglichkeiten der 

Entlastung durch Kurz 

und Verhinderungspflege 

sowie Ansprüche auf 

Reha-Leistungen 

verbessern.  

 

Wunsch stärker auf pro-

fessionelle Pflegedienste 

zurückgreifen können. 

Angebote der Tages-, 

Nacht- und Kurzzeitpflege 

sind wohnortnah auszu-

bauen. Wir fordern die 

Einführung einer sechs-

wöchigen bezahlten Pfle-

gezeit für Erwerbstätige, 

die der Organisation der 

Pflege und der ersten 

pflegerischen Versorgung 

von Angehörigen oder 

nahestehenden Personen 

dient. Für Personen, die 

die Pflege dauerhaft 

übernehmen wollen, sind 

Teilzeitvereinbarungen 

und flexible Arbeitszeitre-

gelungen zu ermöglichen 

(vgl. Bundestagsdrucksa-

che 17/1754). Außerdem 

sind alternative Wohn- 

und Versorgungsformen 

weiter auszubauen. Es ist 

darauf hinzuwirken, dass 

hierfür in angemessenem 

Umfang finanzielle Mittel 

zur Verfügung stehen. Die 

Rentenversiche-

rungsbeiträge für Zeiten 

der Pflege von Angehöri-

gen sind zu verbessern, 

damit die oft langjährige 

einer steuerfinanzierten 

Lohnersatzleistung in 

Höhe von 50 Prozent des 

Nettogehalts – mindes-

tens 300 Euro, maximal 

1.000 Euro – einher. An-

spruch auf eine Pflegezeit 

haben, nach einem erwei-

terten Familienbegriff, 

auch Personen ohne ver-

wandtschaftliche Bezie-

hung. Des Weiteren müs-

sen für Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer 

positive Rahmenbedin-

gungen und Anreize ge-

schaffen werden, die 

beim Auftreten von Pfle-

gesituationen individuelle, 

flexible und auch langfris-

tig vereinbare Arbeitszeit-

modelle ermöglichen. 

Unter anderem wird das 

Teilzeit- und Be-

fristungsgesetz so weiter-

entwickelt, dass Arbeit-

nehmer/innen Anspruch 

auf vor der Pflegezeit 

oder Arbeitszeitreduzie-

rung, gewohnten Arbeits-

zeit und Arbeitsplatz. Die 

bestehende Familien-

pflegezeit werden wir mit 

einem Rechtsanspruch 

versehen. Überdies sind 

sieren. Beschäftigte in 

Betrieben mit in der Regel 

mehr als 15 Beschäftigten 

können sich auch für bis 

zu sechs Monate frei-

stellen lassen, wenn sie 

einen pflegebedürftigen 

nahen Angehörigen in 

häuslicher Umgebung 

pflegen. 

Seit 1. Januar 2012 gibt 

es auch die Fami-

lienpflegezeit, die Ar-

beitnehmern die Mög-

lichkeit gibt, über einen 

Zeitraum von bis zu zwei 

Jahren Pflege und Beruf 

zu vereinbaren. Diese ist 

eine freiwillige und indi-vi-

duelle Vereinbarung zwi-

schen Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern. Beschäf-

tigte, die eine Famili-

enangehörige oder einen 

Familienangehörigen 

pflegen wollen, können 

ihre Arbeitszeit über einen 

Zeitraum von maximal 

zwei Jahren auf bis zu 15 

Stunden reduzieren. Das 

Gehalt reduziert sich da-

bei nur auf 75 Prozent 

des letzten Bruttoeinkom-

mens. Während der Fami-

lienpflegezeit besteht ein 
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Pflege nicht zu Rentenlü-

cken und Altersarmut 

führt 

die ambulanten Versor-

gungsstrukturen wie 

Kurzzeit-, Tages-, und 

Nachtpflege sowie betreu-

te Wohngruppen auszu-

bauen. Auch neue Finan-

zierungsmodelle, bspw. 

bei der Tagespflege müs-

sen wir angehen, damit 

diese attraktiver werden. 

Die Kommunen aber auch 

die Gesellschaft ist gefor-

dert, Verantwortung mit 

zu tragen. Im Sinne der 

geteilten Verantwortung 

wollen wir die Angehöri-

gen, die Nachbarschaft, 

das Ehrenamt, die pro-

fessionellen Dienste gut 

miteinander vernetzen. 

Wir benötigen mehr An-

reize für niedrigschwellige 

Versorgungs- und Betreu-

ungsangebote. Durch die 

Einführung eines Pflege-

budgets – ähnlich dem 

Persönlichen Budget im 

Behindertenbereich – 

kann sich die Wahlfreiheit 

für die auf Pflege an-

gewiesene Person ver-

größern und die Selbst-

bestimmung sowie den 

Pflegemix befördern. 

besonderer Kündigungs-

schutz. Ist die Pflegezeit 

beendet und die Beschäf-

tigten arbeiten wieder in 

Vollzeit, bleibt das Gehalt 

bei 75 Prozent, bis der 

Vorschuss nachgearbeitet 

worden ist. 

Das Angebot der Fa-

milienpflegezeit ist noch 

nicht bekannt genug. In 

der nächsten Wahlperio-

de wollen wir eine Infor-

mationskampagne starten 

und evaluieren, wie die 

seit 2012 geltende Fami-

lienpflegezeit angenom-

men wird. Einen Rechts-

anspruch auf Familien-

pflegezeit lehnt die FDP 

ab. 
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Frage 7: Gesundheitsförderung und Prävention erleichtern 

Unsere Gesellschaft kann es sich weder ethisch noch finanziell leisten, dass pflegende Angehörige infolge hoher physischer und vor allem psychischer 

Belastung selbst zum Pflegefall werden. Doch um Auszeiten von der Pflege und Rehabilitationsmaßnahmen zu erhalten, wurden die bürokratischen 

Hürden so hoch gelegt, dass nur wenige sie in Anspruch nehmen können.  

Wie werden Sie pflegenden Angehörigen den Zugang zu Prävention, Erholung und Rehabilitation erleichtern?  

CDU/CSU SPD Die Linke Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Piraten 

Pflegende Angehörige 

sind eine besonders wich-

tige Säule im Pflege- und 

Betreuungs-system. CDU 

und CSU schätzen ihre 

unverzichtbare Leistung 

und haben deshalb die 

Rahmenbedingungen für 

pflegende Angehörige 

weiter verbessert. Der 

hälftige Anspruch auf 

Pflegegeld während Kurz-

zeit- oder Verhinderungs-

pflege und die Möglichkeit 

der Inanspruchnahme von 

Vorsorge- oder Re-

habilitationsmaßnahmen 

für pflegende Angehörige, 

z. B. in Einrichtungen, die 

zugleich Pflege und Be-

treuung für den zu pfle-

genden Angehörigen ge-

währleisten, tragen dazu 

bei, pflegenden Angehöri-

gen eine Inanspruch-

nahme von Rhabili-

tationsmaßnahmen zu 

Wir wollen pflegenden 

Angehörigen helfen: Mit 

einer flexiblen Pflegezeit, 

die mit Rechtsanspruch 

auf Job-Rückkehr und 

Lohnersatzleistung 

ausgestattet ist, wollen wir 

Angehörigen helfen, die 

Pflegesituation zu 

gestalten. Dazu gehören 

auch der Ausbau der 

Pflegeberatung, sowie 

bessere Pflegeleistungen 

und bezahlbare 

Dienstleistungen im 

Haushalt, die die 

Vereinbarkeit von Pflege 

und Beruf weiter 

voranbringen. Unser Ziel 

ist es, die 

bedarfsgerechte 

umfassende Versorgung 

der Altershaushalte 

aufzubauen.  

Wer pflegt, darf nicht 

selbst dadurch zum 

DIE LINKE dringt auf ein 

Präventionsgesetz, das 

Gesundheitsförderung 

und nichtmedizinische 

Primärprävention umfas-

send stärkt, um das Risi-

ko von Pflegebedürftigkeit 

zu verringern und die Ge-

sundheit der Pflegebe-

dürftigen zu stärken. Ge-

sundheitsförderung und 

nichtmedizinische Pri-

märprävention müssen in 

erster Linie darauf zielen, 

die sozial bedingte Un-

gleichheit von Gesund-

heitschancen zu verrin-

gern (vgl. Bundestags-

drucksache 17/6304). 

Ebenso sind Sekun-

därprävention und Reha-

bilitation so auszuweiten, 

dass sie ihrem Ziel der 

Verbesserung oder Wie-

derherstellung der Ge-

sundheit in vollem Um-

fang gerecht werden. 

Die gesundheitliche 

Ungleichheit hat sich in 

den letzten zehn bis 20 

Jahren nicht verringert, 

sondern nimmt in einigen 

Bereichen sogar zu. Je 

ärmer die Menschen sind, 

desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass 

ihr Gesundheitszustand 

insgesamt schlecht ist. 

Darauf nimmt unser 

Gesundheitssystem noch 

viel zu wenig Rücksicht. 

Die Förderung gesunder 

Arbeits- und 

Lebensverhältnisse gerät 

dabei mehr und mehr aus 

dem Blick. Auch die 

Prävention von 

psychischen Belastungen 

spielt aktuell noch keine 

große Rolle. Derzeit setzt 

unser Gesundheitssystem 

stark auf die 

Eigeninitiative der 

einzelnen Personen. Das 

Mit dem Pflege-Neuaus-

richtungsgesetz haben wir 

erreicht, dass bei anste-

henden Vorsorge- oder 

Rehabiitationsmaßnah-

men die besonderen Be-

lange von pflegenden 

Angehörigen in Zukunft 

besser berücksichtigt 

werden. Während der 

Dauer einer me-

dizinischen Vorsorge oder 

Maßnahme zur Rehabi-

litation haben wir die 

gleichzeitige Kurzzeit-

pflege für den Pflegebe-

dürftigen in der Nähe des 

pflegenden Angehörigen 

ermöglicht. 

Grundsätzlich wollen wir 

mit dem Gesetz zur För-

derung der Prävention 

eine zielbezogene und 

qualitätsgesicherte Aus-

gestaltung der Leistungen 

der Krankenkassen zur 

primären Prävention, zur 

Prinzipiell sehen wir das 

Erfordernis der Überprü-

fung aller rechtlichen Vor-

gaben auf Praktikabilität, 

Effizienz und Not-

wendigkeit. Die damit 

einhergehende Ent-

bürokratisierung würde 

auch die von Ihnen ge-

nannten Punkte betreffen. 
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erleichtern. Pflegefall werden. 

Deshalb muss auch in die 

Stärkung der 

Gesunderhaltung von 

Pflegenden investiert 

werden. Wir werden Die 

Pflegeschulung, Möglich-

keiten der Entlastung 

durch Kurz und 

Verhinderungspflege 

sowie Ansprüche auf 

Reha-Leistungen 

verbessern.  

 

Moderne Gesundheitsför-

derung stärkt das Ver-

trauen der Menschen in 

sich und stärkt die Fähig-

keiten, Probleme zu lö-

sen. 

ist aber in manchen 

Lebensphasen nicht 

möglich – gerade bei 

pflegenden Angehörigen, 

die im Spannungsfeld 

zwischen Beruf, Familie 

und Pflege stehen, kommt 

die eigene Gesundheits-

sorge oft zu kurz. Deshalb 

müssen Angebote 

flexibilisiert werden. Wir 

brauchen ein wirksames 

Präventionsgesetz, das 

gerade diejenigen in den 

Blick nimmt, die 

ansonsten gar nicht von 

präventiven Angeboten 

profitieren. Über ärztliche 

Präventionsempfehlungen

, Bonusprogramme der 

Krankenkassen und 

Gesundheitschecks 

konzentriert sich die 

Gesundheitsförderung 

sehr auf den 

medizinischen Aspekt. 

Wir fordern schon lange 

eine Einbeziehung aller 

Sozialversicherungsträger 

und auch der privaten 

Krankenversicherung 

sowie einen 

ressortübergreifenden 

Ansatz. Weiterhin ist eine 

Anhebung der 

betrieblichen Gesund-

heitsförderung und zur 

Früherkennung von 

Krankheiten voranbringen 

und die Menschen bei der 

Entwicklung gesundheits-

bewusster und gesund-

heitsfördernder Verhal-

tensweisen unterstützen. 

Ein Kernanliegen unseres 

Gesetzes ist es, die ge-

sundheitliche Chancen-

gleichheit der Menschen 

in Deutsch-land zu ver-

bessern. Deshalb sollen 

die Krankenkassen ver-

stärkt Angebote der Län-

der und Kommunen im 

direkten Lebensumfeld 

der Menschen unterstüt-

zen, etwa in Kitas, Schu-

len und Senioreneinrich-

tungen. Maßnahmen im 

Lebensumfeld der Men-

schen bedeuten einen 

niedrigschwelligen Zu-

gang und bieten die 

Chance, gerade auch 

Menschen in schwierigen 

sozialen Lebenslagen zu 

erreichen, die bisher we-

nig von Präventionsange-

boten profitiert haben. 

Prävention und Gesund-

heitsförderung sind ge-
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gedeckelten 

Rehaleistungen in der 

gesetzlichen Renten-

versicherung notwendig. 

Es sind Verfahren zur 

Ermittlung und 

Klassifizierung des 

Rehabedarfs zu 

entwickeln, um die Lücke 

zwischen Anträgen und 

erfolgreichen 

Bewilligungen sinnvoll zu 

verringern. Pflegende 

brauchen auch 

psychische Entlastungs-

angebote im Alltag, wie es 

beispielsweise im 

Pflegebegleiter Projekt 

gute gelungen ist. Dazu 

müssen Überlegungen 

erfolgen, wie präventive 

Maßnahmen im 

Pflegealltag effizient 

eingesetzt werden 

können.  

samtgesellschaftliche Auf-

gaben, die nur dann gelin-

gen können, wenn die 

verantwortlichen Akteure 

eng zusammenwirken. 

Die FDP hält daher den 

gewählten Weg für richtig, 

bei der Förderung der 

Prävention auf den vom 

Kooperationsverband „ge-

sundheitsziele.de“ entwi-

ckelten Gesundheitsförde-

rungs- und Präventions-

zielen aufzubauen. 
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Thema: Beruflich Pflegende 

Frage 8: Bessere Arbeitsbedingungen schaffen 

Beschäftigte in Pflegeberufen erfahren für ihre Tätigkeit nur eine geringe Wertschätzung. Aus diesem Grund fordern sie zu Recht ein höheres Ansehen, 

insbesondere aber bessere Bezahlung, humanere Arbeitsbedingungen, alternsgerechte Personalentwicklung, Altersteilzeit und einen höheren Anteil gut 

qualifizierter Kolleginnen und Kollegen, die sie entlasten. Gute Arbeitsbedingungen tragen dazu bei, diesen Beruf zu wählen und ihn länger ausüben zu 

wollen und zu können. Pflege ist eine Branche mit hohem Beschäftigungspotential.  

Was werden Sie unternehmen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen? 

CDU/CSU SPD Die Linke Bündnis 90/Die Grünen FDP Die Piraten 

CDU und CSU wollen die 

Attraktivität der Gesund-

heitsberufe steigern. Dazu 

gilt es, Potenziale, Kom-

petenzen und Fähigkeiten 

der im Gesundheitswesen 

Tätigen zu stärken und 

weiterzuentwickeln und im 

Interesse der Patienten 

bestmöglich einzusetzen. 

Abgrenzungen zwischen 

Institutionen und Profes-

sionen sind angesichts 

von Mehrfacherkrankun-

gen und regionaler Dispa-

rität auf ihre Notwen-

digkeit, Effizienz und Zu-

kunftsfähigkeit zu über-

prüfen und die Tätigkeiten 

zugunsten von mehr Ko-

operation, Delegation und 

zu neuen Berufsbildern 

weiterzuentwickeln. Nach 

der Schaffung des Berufs 

Die Einkommen der 

Pflegerinnen und Pfleger 

bilden deren Leistung und 

hohe gesellschaftliche 

Bedeutung in keiner 

Weise ab. Wer auch in 

Zukunft noch genug 

Fachkräfte in der Pflege 

haben will, muss sie 

besser bezahlen. Soziale 

Arbeit muss aufgewertet 

werden. Wir unterstützen 

daher die Bemühungen 

für einen Branchentarif 

„Soziale Arbeit“, den wir 

für allgemeinverbindlich 

erklären wollen. Damit 

kann dem Lohndumping 

effektiv begegnet und die 

Arbeit der Beschäftigten 

im Sozial- und 

Pflegebereich gewürdigt 

werden. Dazu gehören 

bessere Angebote zur 

Gute Ausbildung – Gute 

Arbeit – Gute Pflege! Mit 

diesem Motto fordert DIE 

LINKE eine bessere ge-

sellschaftliche An-

erkennung der Pflege. 

Pflege ist eine schwere 

und anspruchsvolle Ar-

beit, die anerkannt und 

entsprechend bezahlt 

werden muss. Deutlich 

höhere Löhne sind uner-

lässlich. Die Anhebung 

des Leistungsniveaus der 

Pflegeabsicherung eröff-

net dafür den finanziellen 

Spielraum. Um die Ar-

beitsbedingungen at-

traktiver zu gestalten, sind 

die Arbeitsgestaltung, das 

Maß an Selbstbestim-

mung, der Abbau von 

Belastungen, soziale Ab-

sicherung und Maßnah-

Wir benötigen ein ganzes 

Bündel an Maßnahmen, 

wie die Steigerung der 

Ausbildungsplätze, die 

kostenfreie Ausbildung 

und sichere 

Ausbildungsvergütung, 

die zukünftige Sicherung 

der Finanzierung des 3. 

Umschulungsjahres und 

einer Ausbildungsumlage. 

Wir wollen nicht, dass die 

drei Pflegeberufe zu 

einem einzigen 

zusammengelegt werden 

und damit die notwendige 

Spezialisierung zugunsten 

von Arbeitsplatzflexibilität 

eingebüßt wird. Wir 

benötigen ein 

bundesweites 

Pflegemonitoring, um den 

genauen Bedarf aber 

auch das Angebot einer 

Berufe in der Pflege-

branche nehmen nicht nur 

eine wichtige Funktion in 

der Gesellschaft ein, es 

handelt sich angesichts 

des Fachkräftemangels 

auch um Berufe mit gro-

ßen Chancen. Um die 

Attraktivität dieser Berufe 

gerade unter jungen Men-

schen zu steigern, setzen 

wir auf Qualität der Aus-

bildungswege, bessere 

Aufstiegschancen und vor 

allem auch auf mehr 

Wertschätzung in der 

Gesellschaft z.B. durch 

Imagekapagnen wie 

www.ich-pflege-weil.de. 

Im Übrigen setzen wir auf 

eine umfassende Strate-

gie zur Bewältigung der 

gesamtgesellschaftlichen 

Aufgabe. Für die Fach-

In einem angemessenen 

Personalschlüssel (siehe 

nächste Frage) sehen wir 

einen entscheidenden 

Punkt. Die Einführung 

eines Bedingungslosen 

Grundeinkommens er-

möglicht es zudem den 

Arbeitnehmern, bei Lohn-

verhandlungen als gleich-

berechtigte Partner aufzu-

treten, was den finanziel-

len Aspekt der Pflege 

betrifft. 
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des Notfallsanitäters stre-

ben CDU und CSU unter 

anderem eine ganzheitli-

che, integrierte, einheitli-

che Pflegeausbildung 

sowie die Bündelung von 

neuen Assistenzberufen 

im Krankenhaus an. Eine 

Bund-Länder-Ar-

beitsgruppe „Weiter-

entwicklung der Pfle-

geberufe“ hat bereits 

Eckpunkte zur Vorbe-

reitung eines neuen Pfle-

geberufegesetzes vorge-

legt. Die Neuord-nung der 

Pflegeberufe soll sich an 

den Standards dualer 

Berufsausbildung orientie-

ren. Um mehr berufliche 

Einsatzmöglichkeiten zu 

schaffen, sollen die Aus-

bildungen in der Pflege zu 

einem einheitlichen Be-

rufsbild in Form einer 

grundständigen Ausbil-

dung bestehend aus Mo-

dulen mit Spezialisie-

rungsmöglichkeiten zu-

sammengefasst werden. 

Ältere Berufserfahrene in 

der Pflege sollen bessere 

Möglichkeiten erhalten, 

reguläre Aus- und Fortbil-

dungsabschlüsse zu er-

Weiterbildung und die 

Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen, um 

Fachkräfte für den 

Pflegeberuf noch stärker 

zu motivieren und 

langfristig im Beruf zu 

halten. Darüber hinaus 

setzen wir uns für 

Personalmindeststandard

s in Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen ein. 

Mehr Zeit für Zuwendung 

ist nur durch mehr 

Pflegende möglich. 

Deshalb wollen wir den 

Großteil der 

Mehreinnahmen aus der 

Erhöhung des Beitrages 

zur Pflegeversicherung 

um 0,5% (ca. 6 Mrd. 

Euro) in zusätzliche, 

tariflich entlohnte Stellen 

in der Pflege investieren. 

In den nächsten vier 

Jahren sollen so 125.000 

neue Stellen in der Pflege 

geschaffen werden. Es 

wird ein 

Mindestpersonalschlüssel 

in Pflegeheimen und 

ambulanten 

Pflegediensten eingeführt. 

Durch die Einführung 

eines neuen 

men zur Vereinbarkeit von 

Privatleben und Beruf zu 

verbessern. Mini- und Mi-

dijobs in der Pflege müs-

sen in reguläre und tarif-

lich bezahlte Arbeitsplätze 

umgewandelt werden. Da-

bei ist neben der Einfüh-

rung eines allgemeinen 

gesetzlichen Mindest-

lohns vor allem die Stär-

kung des Tarifsystems 

und der Tarifbindung un-

erlässlich. Dies wird, aus-

gehend von der aktuellen 

Rechtslage, durch die 

Erleichterung der Allge-

meinverbindlichkeitser-

klärung von Tarifverträgen 

durch das Arbeitnehmer-

Entsendegesetz erreicht. 

Mit der Ausweitung auf 

alle Branchen und Einbe-

ziehung von kompletten 

Entgelttabellen sichert 

dies vielen Menschen in 

der Pflege ein Ar-

beitsverhältnis mit Ta-

rifbindung. Der Pflegemin-

destlohn als unterste 

Grenze verhindert Dum-

pinglöhne – nicht mehr 

und nicht weniger. Wir 

fordern die Einführung 

eines flächendeckenden 

Region abbilden zu 

können. Die Berufs-

verweildauer, sowie die 

niedrige Vollzeit-Quote in 

der Pflege muss erhöht 

werden. Um das Ansehen 

des Berufs zu erhöhen, 

wollen wir der Pflege 

wieder mehr 

Eigenständigkeit geben 

und weg von der 

Minutenpflege. Die Pflege 

muss auch selbstständig 

arbeiten können, bis hin 

zur Substitution von 

ärztlichen Tätigkeiten. Es 

braucht mehr 

Durchlässigkeit und 

Aufstiegschancen. Wir 

müssen der Pflege auch 

wieder mehr zutrauen und 

die überbordenden 

Kontrollen aller möglichen 

Aufsichtsbehörden 

eindämmen. Das stellt die 

Pflege unter ständigen 

Generalverdacht und ist 

dem Image des Berufs 

nicht zuträglich. Wir 

GRÜNE werden die 

Pflegenoten aussetzen 

und den mit dem Pflege-

TÜV einhergehenden 

Dokumentationsaufwand 

stoppen. Die 

kräftesicherung ist es 

unerlässlich, Bildung und 

Wei-terbildung zu stärken, 

für einen flexiblen und 

familienfreundlichen Ar-

beitsmarkt zu sorgen, 

längere Le-

bensarbeitszeit und mehr 

qualifizierte Einwande-

rung zu befördern. 

Deutschland muss eine 

Willkommenskultur etab-

lieren, offen sein und um 

kluge Köpfe aus aller Welt 

konkret und aktiv werben. 

Die begonnene Libera-

lisierung bei der Einwan-

derung wollen wir fortset-

zen. 
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werben. Begutachtungssystems, 

einer grundsätzlichen 

Überarbeitung der 

Pflegetransparenzkriterien 

und die Abkehr von der 

Minutenpflege wird zudem 

eine massive 

Entbürokratisierung 

vorangetrieben. 

Damit diese Stellen 

dauerhaft auch besetzt 

werden können, werden 

wir eine gemeinsame 

Alten- und 

Krankenpflegeausbildung 

mit dem Berufsbild 

„Pflege“ einführen. Die 

demografische 

Entwicklung wird zu 

einem starken 

Fachkräftebedarf in den 

Pflegeberufen führen. Um 

diesen möglichst schnell 

zu decken, wollen wir das 

Ausbildungsangebot 

staatlicher 

Berufsfachschulen 

stärken, die 

Pflegeausbildung für die 

Absolventinnen und 

Absolventen schrittweise 

kostenfrei stellen und eine 

Ausbildungsvergütung 

einführen. 

Mindestlohns von 10 Euro 

pro Stunde und gleiches 

Geld für gleiche Arbeit in 

Ost und West. Die Aus-

bildung ist zeitgemäß 

weiterzuentwickeln. Eine 

integrierte dreijährige 

Berufsausbildung mit 

zweijähriger einheitlicher 

Grundausbildung und ein-

jähriger Schwer-

punktsetzung mit gleich-

wertigen Abschlüssen ist 

der richtige Weg. Durch-

lässigkeit zwischen den 

Pflegeberufen und inner-

halb des Bildungssystems 

und der Zugang zu ein-

schlägigen Pflege-

studiengängen soll ohne 

zusätzliche Hochschulzu-

gangsberechtigung auf 

Grundlage der drei-

jährigen Ausbildung mög-

lich sein. Eine solidari-

sche Finanzierung der 

Pflege durch unsere Bür-

gerinnen- und Bürger-

versicherung kann nach-

weislich den Spielraum 

zur Finanzierung höherer 

Löhne und besserer Pfle-

ge schaffen. • Angemes-

sener Personalschlüssel 

Die Pflegeschlüssel, d.h. 

Pflegetransparenzvereinb

arung hat sich nicht 

bewährt und bis wir den 

Systemumstieg hin zu der 

Messung von 

Ergebnisqualität 

bewerkstelligen können, 

müssen wir die falsche 

Bewertung der 

abgelieferten Qualität der 

Pflegekräfte stoppen.  

Auch muss der Beruf mit 

einer angemessenen 

Bezahlung einhergehen. 

Grundsätzlich müssen die 

Arbeitsbedingungen 

attraktiv sein und da sind 

auch die Arbeitgeber 

gefragt. Wir wissen, dass 

im Krankenhaus gerade 

einmal die Hälfte der 

Pflegekräfte mit ihren 

Vorgesetzten zufrieden 

ist. Auch fehlt es im 

stationären Bereich an 

Personalmanagementstru

kturen und –

kompetenzen. Es sind 

also alle Akteure gefragt 

und viel wurde in der 

Vergangenheit schon 

versäumt – auch die 

unzureichende Investition 

von einigen in 
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 wie viele Pflegekräfte in 

einer Pflegestufe für einen 

zu pflegenden Menschen 

zur Verfügung stehen, 

werden von Bundesland 

zu Bundesland und z. T. 

von Einrichtung zu Ein-

richtung zwischen den 

Pflegekassen und den 

Einrichtungsträgern ver-

handelt und fallen daher 

unterschiedlich aus. Den-

noch lässt sich überall be-

obachten, dass der Pfle-

geschlüssel tendenziell zu 

niedrig angesetzt wird und 

somit zu wenig Pfle-

gepersonal in den Einrich-

tungen vorhanden ist. 

Auszubildende. Also nicht 

nur Politik ist hier gefragt 

sondern auch Arbeitgeber 

und Träger.  

 

Frage 9: Angemessener Personalschlüssel  

Die Pflegeschlüssel, d.h. wie viele Pflegekräfte in einer Pflegestufe für einen zu pflegenden Menschen zur Verfügung stehen, werden von Bundesland zu 

Bundesland  und z. T. von Einrichtung zu Einrichtung zwischen den Pflegekassen und den Einrichtungsträgern verhandelt und fallen daher unterschiedlich 

aus. Dennoch lässt sich überall beobachten, dass der Pflegeschlüssel tendenziell zu niedrig angesetzt wird und somit zu wenig Pflegepersonal in den 

Einrichtungen vorhanden ist. 

Was werden Sie unternehmen, damit zukünftig in allen stationären Einrichtungen ein angemessener und am Bedarf der dort lebenden 

pflegebedürftigen Menschen orientierter Personalschlüssel zugrunde gelegt wird? 
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Eine gute und qualitativ 

hochwertige Pflege ist nur 

mit ausreichendem und 

motiviertem Personal zu 

erhalten. Hierzu gehört 

auch eine angemessene 

Tarifentlohnung, die zwi-

schen den Tarifparteien 

zu vereinbaren ist. Wir 

haben uns dafür stark ge-

macht, dass der Tariflohn 

im Rahmen der zu ver-

einbarenden Pflegesätze 

als wirtschaftliche Leis-

tungserbringung aner-

kannt werden muss. Be-

reits heute sind in den 

Ländern Mindestpersonal-

schlüssel für die Pflege-

einrichtungen festzulegen. 

Eine bundeseinheitliche 

Regelung ist ausge-

schlossenen, da die Ge-

setzgebungskompetenz in 

diese Bereich bei den 

Ländern liegt. 

Die Einkommen der 

Pflegerinnen und Pfleger 

bilden deren Leistung und 

hohe gesellschaftliche 

Bedeutung in keiner 

Weise ab. Wer auch in 

Zukunft noch genug 

Fachkräfte in der Pflege 

haben will, muss sie 

besser bezahlen. Soziale 

Arbeit muss aufgewertet 

werden. Wir unterstützen 

daher die Bemühungen 

für einen Branchentarif 

„Soziale Arbeit“, den wir 

für allgemeinverbindlich 

erklären wollen. Damit 

kann dem Lohndumping 

effektiv begegnet und die 

Arbeit der Beschäftigten 

im Sozial- und 

Pflegebereich gewürdigt 

werden. Dazu gehören 

bessere Angebote zur 

Weiterbildung und die 

Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen, um 

Fachkräfte für den 

Pflegeberuf noch stärker 

zu motivieren und 

langfristig im Beruf zu 

halten. Darüber hinaus 

setzen wir uns für 

Personalmindeststandard

s in Krankenhäusern und 

Eine verbindliche, 

bundesweit einheitliche 

Personalbemessung ist 

wichtig, um den 

Personalmangel zu 

beseitigen, eine humane 

Pflege und gute 

Arbeitsbedingungen zu 

gewährleisten. DIE LINKE 

war die einzige Fraktion, 

die in dieser 

Angelegenheit aktiv war. 

Wir haben in diesem Jahr 

einen Antrag (BT-Drs. 

17/12095) zur 

Mindestpersonalbemessu

ng gestellt, zu diesem 

eine Anhörung des 

Gesundheitsausschusses 

durchgeführt und ein 

Hearing mit Personal- und 

Betriebsräten aus Kliniken 

veranstaltet. 

Internationale Studien 

zeigen den 

Zusammenhang von der 

Anzahl des 

Pflegepersonals und der 

Qualität der Versorgung. 

Hier zeigen sich große 

Unterschiede; auch bei 

der stationären und 

poststationären Mortalität 

wird hier in der Literatur 

Wir sehen das Problem 

und den 

Handlungsbedarf. Wir 

plädieren aber dafür, ein 

Personalbemessungsinstr

ument einzuführen, das 

es ermöglicht, die Anzahl 

der benötigten 

Pflegekräfte aus dem 

tatsächlichen 

Pflegebedarf der 

PatientInnen abzuleiten. 

Um eine angemessene 

Personalausstattung in 

der Pflege zu erreichen, 

brauchen wir eine 

bundeseinheitliche, 

verbindliche und 

nachvollziehbare 

Regelung zur 

Personalbemessung, die 

wir – anders als die 

unterschiedlichen 

heimrechtlichen 

Regelungen – auf 

Bundesebene prüfen 

können.  

Die Analyse bestehender 

Instrumente müsste die 

Fragen beantworten, ob 

sie den Pflegebedarf 

angemessen abbilden, ob 

sich anhand des 

Pflegebedarfs der 

Personalbedarf bemessen 

Gute Pflege braucht aus-

reichend Personal. Es 

wäre jedoch ein Trug-

schluss anzunehmen, 

dass eine starre Erhö-

hung des Perso-

nalschlüssels autoatisch 

zu einer besseren Ver-

sorgung führt. Denn es 

gibt eine enorme Vielfalt 

von regionalen oder loka-

len Faktoren, der indivi-

duellen Organisation der 

einzelnen Häuser, ihres 

Fächer- und Leistungs-

spektrums, ihrer beste-

henden Personalstruktur, 

ihrer Traditionen, ihrer 

Trägerschaft und ihres 

Versorgungsumfeldes im 

ambulanten und stationä-

ren Bereich. Die Zustän-

digkeit für die Per-

sonalausstattung sollte 

nach unserer Ansicht wei-

terhin bei den einzelnen 

Einrichtungen bleiben. 

Die PIRATEN sprechen 

sich für klare und eindeu-

tige Regeln zum Perso-

naleinsatz in Krankenhäu-

sern und Pflegeeinrich-

tungen der Lang-

zeitversorgung aus. Es 

sind durch Fachgremien 

anhand empirisch festge-

stellter Fakten Zahlen-

schlüsel festzulegen, 

nach denen die maximale 

Anzahl von Patient pro 

dreijährig examinierter 

Pflegekraft definiert ist. 

Zusätzlich ist je nach Be-

reich festzulegen, wie 

viele Pflegehilfskräfte 

minimal und maximal im 

Verhältnis zu dreijährig 

examiniertem Personal 

einzusetzen sind. In Ab-

teilungen mit besonderen 

Belastungen, wie zum 

Beispiel Intensivstationen, 

sind Sonderschlüssel 

anzuwenden, die wie im 

Fall der Intensivmedizin 

bereits durch die Deut-

sche Interdisziplinäre Ver-

einigung für Intensiv- und 

Notfallmedizin (DIVI) defi-

niert wurden. Diese Fest-

legungen werden durch 

ein Fachgremium des 
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Pflegeeinrichtungen ein. 

Mehr Zeit für Zuwendung 

ist nur durch mehr 

Pflegende möglich. 

Deshalb wollen wir den 

Großteil der 

Mehreinnahmen aus der 

Erhöhung des Beitrages 

zur Pflegeversicherung 

um 0,5% (ca. 6 Mrd. 

Euro) in zusätzliche, 

tariflich entlohnte Stellen 

in der Pflege investieren. 

In den nächsten vier 

Jahren sollen so 125.000 

neue Stellen in der Pflege 

geschaffen werden. Es 

wird ein 

Mindestpersonalschlüssel 

in Pflegeheimen und 

ambulanten 

Pflegediensten eingeführt. 

Durch die Einführung 

eines neuen 

Begutachtungssystems, 

einer grundsätzlichen 

Überarbeitung der 

Pflegetransparenzkriterien 

und die Abkehr von der 

Minutenpflege wird zudem 

eine massive 

Entbürokratisierung 

vorangetrieben. 

 

Damit diese Stellen 

ein Zusammenhang 

hergestellt. Und last but 

not least geht es der 

LINKEN um gute 

Arbeitsplätze der 

Pflegekräfte. 

Personalmangel, 

schlechte Bezahlung und 

eine zu geringe 

Qualifikation drücken 

unmittelbar die Qualität. 

Mehr qualifizierte 

Fachkräfte sowie bessere 

Arbeitsbedingungen, 

höherer gesellschaftlicher 

Stellenwert und höhere 

Löhne sind dringend 

erforderlich. Eine 

verbindliche, bundesweit 

einheitliche 

Personalbemessung ist 

wichtig, um den 

Personalmangel zu 

beseitigen. Nur wenn es 

Mindeststandards gibt, die 

nicht unterschritten 

werden dürfen, findet der 

von den anderen Parteien 

gewollte Wettbewerb nicht 

auf dem Rücken der 

Kolleginnen und Kollegen 

und der Menschen mit 

Pflegebedarf und ihrer 

Angehörigen statt. 

lässt und wie eine 

entsprechende 

Berechnung konkret 

aussieht. Dieses 

Verfahren ist zweifellos 

aufwendig, würde aber im 

Ergebnis die 

Personalausstattung in 

der Alten- und 

Krankenpflege deutlich 

besser abbilden.  

Vor einigen Jahren sind 

die Bemühungen, ein 

wissenschaftlich 

fundiertes 

Personalbemessungsinstr

ument zu implementieren, 

gescheitert. Darum 

brauchen wir jetzt einen 

neuen Anlauf. Dazu 

können wir uns vorstellen, 

einen Expertenrat 

einzurichten, der 

nationale und 

internationale Instrumente 

identifiziert, auf ihre 

Eignung hin analysiert, 

ggf. modifiziert oder auch 

ein neues Instrument 

entwickelt.  

Ein Personalbemessungs-

instrument wird zu mehr 

Personal und damit auch 

zu mehr Kosten führen. 

Das ist uns klar und wir 

Bundes oder Landes, 

nicht aber der Land-

schaftsverbände, getrof-

fen bzw. bestätigt. 
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dauerhaft auch besetzt 

werden können, werden 

wir eine gemeinsame 

Alten- und 

Krankenpflegeausbildung 

mit dem Berufsbild 

„Pflege“ einführen. Die 

demografische 

Entwicklung wird zu 

einem starken 

Fachkräftebedarf in den 

Pflegeberufen führen. Um 

diesen möglichst schnell 

zu decken, wollen wir das 

Ausbildungsangebot 

staatlicher 

Berufsfachschulen 

stärken, die 

Pflegeausbildung für die 

Absolventinnen und 

Absolventen schrittweise 

kostenfrei stellen und eine 

Ausbildungsvergütung 

einführen. 

 scheuen diese Debatte 

nicht.  

Da die Einführung eines 

Personalbemessungsinstr

ument einige Zeit 

erfordern wird, ist es 

notwendig, 

übergangsweise die 

Mindeststandards der 

Fachgesellschaften zu 

prüfen und diese derweil 

verbindlich 

vorzuschreiben. Wir 

können uns auch gut 

vorstellen mit 

Wertekorridoren zu 

arbeiten, die aber auch 

rechtliche Konsequenzen 

bei einer Unterschreitung 

mit sich bringen müssen. 

 

 

 


